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Der Ban wn SioDtiDäMsern öurcb öle öemeitiöe
oder eeito$$eit$cDafieti-

SSerltttiîirungcn am ©täöteißg in ©Dur, 26. Sept. 1909.

(Hoir.)

©or jœei Qaljren rourbe nom fcbroeij. ©täbtetag eine

befonbere Üommiffion eingelegt, roeld)e nach einem be=

ftimmten Programm bie SEBobnungSfrage ju be»

Danbein unb barüber Sérient abzugeben Datte. ®ie Hom=

miffion fab batb ein, baff baS i£)ï jugebac^te Eßenfum
allju umfangreich bemeffen mar; fie erhielt am legten

Stäbtetag, in ©Uten 1908, bie ©rlaubniS, nur ben

2ßof).tiung§bau jum ©egenftanb einer eingetjenben
Unterfuctjung p machen.

3tn ©teile beS uerbinöerten ©tabtpräfibenten ©cijnet^
(er, Saufanne, |iett ©ct)at;mann, 3ürict), ©elretär beS

©efunbbeitSamteS, ein trefftict)e§ Referat.
SJtan |at an bie ©emeinben unb ©augenoffenfebaften

einen ©rbebungSbogen eingefanbt, auf roelcben 35 2lnt=
roorten eingingen. Stuf einer Svunbreife mürben bie StefuK
täte fo gut mie möglid) oerooßftänbigt, bod) blieb ba§
SÄefuttat biefer Steife hinter ben ©rroartungen prüct.

1. ©tanb öe§ SöobnungSmarlteS. Steinen

®ot)nung§manget metbeten 16 ©täbte, 13 batten teil=

roeifen Stange!. Stttgemein haben SEBobnungSmangel
3üricb, SBintertbur, Often, ©cbaffbaufen, Sirbon, ©laruS
ufro. ®aS roeebfett aber febr rafcl). ^>eute bat ©laruS
feinen SBobnungSmangel mehr megen ©eenbigung ber
SSauten am Söntfcbmerf. iéer partieße Stange! an
ÎBobnungen betrifft meiftenS, fotebe non 1—3 Zimmern,
©ingig ©afel unb ©cbaffbaufen metben Sftanget an
2ßo|nungen ooit 4—5 ^inunern. ©in SEBobnungSmangel
in größerem Sftafjftabe ift oorbanben, namentlich in ben
SBobnungen îteineren ©tileS. ®ie SEBobnungSfrage ift
atfo in ber ©ebroeij eine 2Irbeiter=SEBobnungSfrage. ®ie
Urfacfje (iegt in ber gänzlich unpreidjenben 93autâtigîeit,
bie namentlich auf bie Kenteren SEBoIpungen p menig
33ebad)t nehmen. Stand;erort§ fällt ber SEBobnitngS=
mangel pfammen mit ber £>ocbtonjuntfur in ber $n=
buftrie, j. 53. in Storfcbad), Strbon ufro. SEBenn bie fran=
pfifct)e ©d)meig jeift leinen Stange! an SEBobnitngen bat,
fo bangt baS pfammen mit bem fd)tecbten ©ang- ber
Ubreninbuftrie.

2. Stietpreife. ®ie eingegangenen Bahlen beruhen
meifi auf @cl)ätpng. Statt bepbtt in ff ü r i cb für eine
Sinjimtnerroobnung 296 ffr., ptei B^wer 424 ffr.,
brei ßimmer 613 ffr., nier Limmer 908 ffr., fünf Lämmer
1418 ffr. ®iefe Stngaben finb febr genau, ©hur
rnetDet fotgenbe greife: ©in Bimmer 72—215 ffr., ptei
Bimmer 98—400 ffr., nier Qimmer 144—400 ffr. Stit
biefett Rahlen ift menig anpfangen. ffm großen unb
ganzen roirb feftgefteltt, eine Stietfteigerung »Ott 10 - 20%

in ©urgborf, 20—30 % in Sutern, 30 % in ©t. ©alien.
©ergießen mir bie Stietginfe mit bem ©infommen,

fo roirb man pgeben müffen, baff ber Sirbetter unb ber
Keine Stann beS Stittetftanbeê oon ihrem Sohne attp
nie! für Stiete aufbringen müffen; ftatt 15—20 *%>, mie
ber Slufmanb fein fotite, mu| er in Büricb 30—50%
non feinem ©intommen für bie Stiete reebnen.

3. SEBobnungSbau bureb bie ©enteinbe. SDie

©tabt 3üricb errichtete für ihre Strbeiter uttb 9tnge=
fteßten 58 fpäufer mit 129 SEBobnungen p 2—5 Bim»
mern. ®er Stntageroert famt ©oben beläuft fid) auf
1,500,000 ffr. ®ie greife für Stietjinfe ftnb erheblich
hoch; man bezahlt für jroei 3"nmer 270—400 ffr.,
brei Bimmer 360—500 ffr., nier Bimmer 400—600 ffr.
Slftermiete ift entroeber unterfagt ober nur mit auSbrücf=
lieber .Buftimmung ber ©erroaltung geftattet. 93ei ©oben
non 40 ffr. per m * unb einem ©inbeitSpreiS non 29
bis 30 ffr. per m® betragen bie Stietpreife: ffür groei
Bimmer 380—430 ffr., für brei Bimmer 500—600 ffr.,
für nier Bintmer 600—750 ffr.

Sßintertbur erftellte 7 Käufer mit 25 SEBobnungen,
eine mit 4 Bintmer foftet 550—600 ffr.

©ern erftellte 1889—1898: 134 SEBobntpufer mit
182 SEBobnungen. ®er ©rftetlungSpreiS betrug 869,000
ffr. ober per n% ffr. 15—17.

©afel baute 1898—1907: 24 SBobnbäufer.
©t. ©allen: 16 SBobnbäufer mit 59 Sßobnttngen

p 3—5 Bintmern; bie Stietpreife bürfen al§ mittlere
bezeichnet roerben.

Bug melbet auf bie Slnfrage, eS erachte e§ als ißflid)t
ber Unternehmer, für bie SBobnungen ber bei ihnen be=

febäftigten Slrbeiter ju forgen.

4. SBobnuttgSbau burd) ©augefetlfdbaften.
©enoffenfebaften für SBobnungSbau befielen in 10 ©täbten,
j. ©. in Bürid), ©t. ©alien, ©bur, Slrbon ufro. Stile
haben Unterftütpng bureb bie ©emeinben in biefer ober
jener ffortn. Büricb bat 7 ©enoffenfebaften, barunter
nur eine, bie uttnerläufliebe £>äufer bat. fftn ganzen
erftellten fie 596 SSobnungen, meiftenS zu 3—4 Bintmern.
©om ffabreSgeroinn roerben 5—20 % in einen 9ïefert>e=
unb SlmortifationSfonb gelegt. ®ie ©erginfung beträgt
Zroifdjen 3,5 unb 4,5 °,o, nur in ganz feltenen ffallen
barüber.

8tur zmei ftatuieren bie Unoerfäuflicbleit ber Käufer:
©t. ©allen unb ©Ipr. ffn ©cbaffbaufen rourben oott
36 jüngft erfteüten Käufern bereits 12 »erlauft.

®ie ^ilfe ber ©tabt gefd)iebt teils bureb 3lb tretung
oott billigem ©autanb, teils bureb ©elboorftredung zu
bißigem Bin§Pb ; anberortS roerben bie BufabrtSftrafsen
mit Äanalifationen unb Seitungen für ®aS, SBaffer unb
©leltrizität erfteßt ober bann bißige ©aumaterialicn ge=

liefert.

t
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vtt ßm ysn Wsdndäusern ArG M ZèMiâ
sâe? Sênossemchân.

Verhandlungen am Städtetag in Chur, 26. Sept. 19V9.

(Korr.)

Vor zwei Jahren wurde vom schweiz. Städtetag eine

besondere Kommission eingesetzt, welche nach einem be-

stimmten Programm die Wohnungsfrage zu be-

handeln und darüber Bericht abzugeben hatte. Die Kom-
mission sah bald ein, daß das ihr zugedachte Pensum
allzu umfangreich bemessen war; sie erhielt am letzten
Städtetag, in Sitten 1998, die Erlaubnis, nur den

Wohnungsbau zum Gegenstand einer eingehenden
Untersuchung zu machen.

An Stelle des verhinderten Stadtpräsidenten Schnetz-
ler, Lausanne, hielt Schatzmann, Zürich, Sekretär des
Gesundheitsamtes, ein treffliches Referat.

Man hat an die Gemeinden und Baugenossenschaften
einen Erhebungsbogen eingesandt, auf welchen 35 Ant-
worten eingingen. Auf einer Rundreife wurden die Resul-
täte so gut wie möglich vervollständigt, doch blieb das
Resultat dieser Reise hinter den Erwartungen zurück.

1. Stand des Wohn ungs mark tes. Keinen
Wohnungsmangel meldeten 16 Städte, 13 hatten teil-
weisen Mangel. Allgemein haben Wohnungsmangel
Zürich, Winterthur, Ölten, Schaffhausen, Arbon, Glarus
usw. Das wechselt aber sehr rasch. Heute hat Glarus
keinen Wohnungsmangel mehr wegen Beendigung der
Bauten am Löntschwerk. Der partielle Mangel an
Wohnungen betrifft meistens, solche von 1—3 Zimmern.
Einzig Basel und Schaffhausen melden Mangel an
Wohnungen von 4—5 Zimmern. Ein Wohnungsmangel
in größerem Maßstabe ist vorhanden, namentlich in den
Wohnungen kleineren Stiles. Die Wohnungsfrage ist
also in der Schweiz eine Arbeiter-Wohnungsfrage. Die
Ursache liegt in der gänzlich unzureichenden Bautätigkeit,
die namentlich auf die kleineren Wohnungen zu wenig
Bedacht nehmen. Mancherorts fällt der Wohnungs-
mangel zusammen mit der Hochkonjunktur in der In-
dustrie, z. B. in Rorschach, Arbon usw. Wenn die fran-
zösische Schweiz jetzt keinen Mangel an Wohnungen hat,
so hängt das zusammen mit dem schlechten Gangâ der
Uhrenindustrie.

2. Mietpreise. Die eingegangenen Zahlen beruhen
meist auf Schätzung. Man bezahlt in Zürich für eine
Einzimmerwohnung 296 Fr., zwei Zimmer 424 Fr.,
drei Zimmer 613 Fr., vier Zimmer 998 Fr., fünf Zimmer
l418 Fr. Diese Angaben sind sehr genau. Chur
melvet folgende Preise: Ein Zimmer 72—215 Fr., zwei
Zimmer 98—499 Fr., vier Zimmer 144—499 Fr. Mit
diesen Zahlen ist wenig anzufangen. Im großen und
ganzen wird festgestellt, eine Mietsteigerung von 19 - 29°/»

in Burgdorf, 29—39 °/o in Luzern, 39 Po in St. Gallen.
Vergleichen wir die Mietzinse mit dem Einkommen,

so wird man zugeben müssen, daß der Arbeiter und der
kleine Mann des Mittelstandes von ihren» Lahne allzu
viel für Miete aufbringen müssen; statt 15—20"/«, wie
der Aufwand sein sollte, muß er in Zürich 39—59 Po
von seinem Einkommen für die Miete rechnen.

3. Wohnungsbau durch die Gemeinde. Die
Stadt Zürich errichtete für ihre Arbeiter und Ange-
stellten 58 Häuser mit 129 Wohnungen zu 2—5 Zim-
mern. Der Anlagewert samt Boden beläuft sich auf
1,599,999 Fr. Die Preise für Mietzinse sind erheblich
hoch; man bezahlt für zwei Zimmer 279—499 Fr.,
drei Zimmer 369—599 Fr., vier Zimmer 499—699 Fr.
Aftermiete ist entweder untersagt oder nur mit ausdrück-
licher Zustimmung der Verwaltung gestattet. Bei Boden
von 49 Fr. per und einem Einheitspreis von 29
bis 39 Fr. per betragen die Mietpreise: Für zwei
Zimmer 389—439 Fr., für drei Zimmer 599—699 Fr.,
für vier Zimmer 699—759 Fr.

Winterthur erstellte 7 Häuser mit 25 Wohnungen,
eine mit 4 Zimmer kostet 559—699 Fr.

Bern erstellte 1889—1898: 134 Wohnhäuser mit
182 Wohnungen. Der Erstellungspreis betrug 869,999
Fr. oder per Fr. 15—17.

Basel baute 1898—1997: 24 Wohnhäuser.
St. Gallen: 16 Wohnhäuser mit 59 Wohnungen

zu 3—5 Zimmern; die Mietpreise dürfen als mittlere
bezeichnet werden.

Zug meldet auf die Anfrage, es erachte es als Pflicht
der Unternehmer, für die Wohnungen der bei ihnen be-

schäftigten Arbeiter zu sorgen.

4. Wohnungsbau durch Ballgesellschaften.
Genossenschaften für Wohnungsbau bestehen in 19 Städten,
z. B. in Zürich, St. Gallen, Chur, Arbon usw. Alle
haben Unterstützung durch die Gemeinden in dieser oder
jener Form. Zürich hat 7 Genossenschaften, darunter
nur eine, die unverkäufliche Häuser hat. Im ganzen
erstellten sie 596 Wohnungen, meistens zu 3—4 Zimmern.
Vom Jahresgewinn werden 5—29 Po in einen Reserve-
und Amortisationsfond gelegt. Die Verzinsung beträgt
zwischen 3,5 und 4,5°«, nur in ganz seltenen Fällen
darüber.

Nur zwei statuieren die Unverkäuflichkeit der Häuser:
St. Gallen und Chur. In Schaffhausen wurden von
36 jüngst erstellten Häusern bereits 12 verkauft.

Die Hilfe der Stadt geschieht teils durch Ab tretung
von billigem Bauland, teils durch Geldvorstreckung zu
billigem Zinsfuß; anderorts werden die Zufahrtsstraßen
mit Kanalisationen und Leitungen für Gas, Wasser und
Elektrizität erstellt oder dann billige Baumaterialien ge-
liefert.
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2B i n t e rt f) u v ßat non 189 erfteltten Söoßnungen
bereits 170 o erlauft. die ©enoffenfeßaft ßat beu ©ßarafter
einer pßitantropifcßen ©efetlfcßaft. Sujern unbSafet
flatten meßrere ©enoffenfcßaften; ßeute befteßt nod) eine.
Söeitere ©enoffenfdjaften finben wir in Saufanne, Socle,
Sa ©ßau;c=be=$onbS.

5. San oon Strbeiterrooßnßäüfern bureß
^nbuftrielle.

Strbeiterrooßnßäufer mürben oorneßmficß gebaut bei
©tabtiffementen ber 9Hetaff=, Saumrooll«, Srauerei= unb
@ticferei=3nbuftrie.

die Umfrage befiätigt bie SBaßrneßmung, baß in
Drtén mit rafcf) anroacßfenber Seoöferung eine Söoßro
ungSnot für Ueinere unb mittlere SBoßnungen eintritt.
SJlit fpitfe ber ©emeinben roirb ber Siot atterbingS
einigermaßen gefteuert; aber bie Siefultate finb im großen
unb ganzen ficßer nicfjt feßr große, öaS beroeift ber ßeuiige
SBoßmmgSmanget. die |)aupturfacße biefeS SJtangeïS

(iegt in ber refatio geringen 3aßt oon SBoßnungen, bie

auf biefe SBeife erfteftt ftnb; bann ift ein weiterer geßler

p fucßen in ber Drganifation manner ©enoffenfcßaften.
daS beweift woß( am beutticßften 3üricß/ k>o feit 1860
fotcße ©enoffenfcßaften befteßen. Sfber troß äßoßnungS-
bau burcf) ©emeinbe unb ©enoffenfcßaften beftefjt SBoßw
ungSmauget.

die ©enoffenfcßaften bebittgen, um mit ©rfofg tätig
fein p fönnen:

a) die Verfügung über genügenbe SJtittet p f'Ieinem
Zinsfüße;

b) Seftß einer facßfunbigen Seitung uitb biffigen
Sermaltun g ;

c) bie fpäufer müffen unoerfäufttcß fein, affo @e=

meineigentum bleiben.
fßunf'te a unb I) oerfteßen fieß oon fefbft. 3^ '' iß

bemetlen, baß man oom ©runbfaß ber Unoerfäufficßf'eit nur
abgeßen f'ann beim ©infamitienßauS. Seim SJteßrfamiliero
ßauS werben afffäffige Seftimmungen über SJcietpreifeufro.,
fobafb bie Käufer oerf'auft finb, eittfacß umgangen:
SJtan feßt auf bie Verträge bie oorgef'cßriebenen £>öcßft=

mietbeträge, läßt fieß aber maneßmaf ganz orbentfieße
©ummen ertra bepßfen, roie bie§ jeßon oft feftgeftefft
werben fonnte. Sei Serfäuflicßfeit ber Käufer wirb bie

©pefutation beförbert. die Serfäuflicßfeit fottte nur
geftattet fein, wenn ber ©enteinbe baS StüdfaufSrecßt
eingeräumt wirb. die SfBirffamf'eit oon ntamßen ©e«

noffenfcßaften, beifpietSroeife ber ©artenftabtgenoffew
feßaften, liegt weniger barin, baß oieffeießt ßunbert ©injeU
ßäufer erfteltt werben, fonbern meßr in ber Stufgabe,
baS ©tabtbitb ßübfcß p geftaUen, affo meßr eine Stuß
gäbe in äftßetifdßer fnnfießt.

den Stnforberungen, bie wir an eine rießtige Söoßn-
ungSpotitif fteffen, fann ©emeinbe unb ©enoffenfeßaft
ganz gut naeßfommen. 3" ^r Sieget wirb eS größeren
©emeinben nießt feßwer fatten, bie SJtittet für ben
SBoßnungSbau aufpbringen. der Kommunatbau foil aber,
wenn immer mögtieß, ber ©enteinbe feine Saft bringen.
StuS ben SJMetpifen fotten beftritten werben bie Ser^
jinfung beS SlntagefapitalS, ber Sauunterßatt unb eine

befößeibene Stmortifation. die dureßfüßrung in tecß=

nifeßer unb abminiftratioer £>inficßt bürfte ben @emein=
bett mit beut gefeßutten fßerfonat nießt feßwer fallen,
dann bietet bie ©emeinbe ant eßeften ©arantie für bie

Llnoertaufticßfeit. Stber eS ift ja nießt allein ©aeße ber
©emeinbe, für SBoßnungSgetegenßeit p forgen. Söarum
fotl ber ©taat nießt bauen?

die ©ntwidtung beS SBirtfcßaftSroefenS ßat bie @e=

nteittbe ja bereits pm ^ätibter gemaeßt ; fie ßanbett mit
@aS, SBaffer unb ©teftrijität. die SSoßttuttg ift ein
nießt minber roießtigeS SebürfniS. SJtan oerbient atter=

bingS mit ©aS, Sffiaffer tmb ©teftrijität oiet ©etb, aber

bie ©emeinbe folt nießt nur unterneßmen, was (Selb

bringt.
SBaS ber ©emetnbebau p teiften oermag, oermag

eine gut organifterte unb gut geleitete ©enoffenfeßaft
ebenfaßS p teiften. die ©enoffenfeßaft ift bap noeß

ein SJtittet ber ©etbftßitfe, unb ßitft man fieß fetbft, fo

ßitft man fieß am beften. SBenn bie ßeutigen ®enoffett=
feßaften bie an fie gefteßten ©rwartungen nießt erfüllt
ßaben, fo tag bie ©cßutb im OrganifationSfeßter. Stteiftenâ

feßtte eS am ©etb. diejenigen, bie. ein jjfttereffe an

bißigen SBoßmtngen pigen, ßaben wenig ober fein (Selb

unb wer ©etb ßat, legt eS lieber in anbern SBerten an.

dann ßerrfeßt eine fraffe ^omplifatton in ber Sepßung,
baß wir maneßmat meßrere ©enoffenfcßaften ßaben —
in .Qüricß 6 bis 7 — bie jebe für fid) wenig teiften

fann, pfammen aber feßr oiet teiften fönnten. Sie

Seitung läßt im großen unb ganzen, fetbft bei foge»

nanntem guten SSBißen §u wünfeßen übrig; eS feßtt nießt

am guten SBiflen, aber am können, ffür eine eingige

©enoffenfdjaft würbe man Seute finben, für 6 bis 7

aber nießt. der größte SJiangel • ift aber bei ben ®e=

noffenfcßaften bie Serfäufticßf'eit ber SBoßnßäufer; bamit

ift ber ©pefutation &ür unb dor geöffnet. @S ftnb

atfo nießt gemeinnüßige ©efeßfeßaften im eigentlicßen

©inne beS SßorteS, fottbertt ©rwerbSgefeßfcßaften, roenn

man aueß anerfennen muß, baß fie oiet geteiftet ßaben.

SBetcßeS finb bie ptreffenben SRaßnaßnten? 3unäcßft

muß man eine Konzentration ber ©enoffenfcßaften 000

neßmen. Sei Steugrünbungen wirb man fieß fragen

müffen, ob Seute unb SJtittet oorßanben finb. die @e*

meinben finb bereeßtigt unb fogar oerpftießtet, ber SBoßm

ttngSfrage ein großes 3ntereffe entgegenzubringen; fie

werben atfo in oorforgtießer Stöeife, wenn immer mögtieß,

Sanb erwerben.
die Unterftüßung ber Saugefeßfcßaften bureß bie

©emeinben fottte witlfamer fein, als es ßeute ber gall

ift. ©ie fottte naeß aßgemein beftimmten Stormen unb

in jebem Çatt, befonberS naeß beffen ttmftänben bureß

fotgenbe bittet geregelt werben:
a) Stbtretung beS ©emeinbebobenS ju niebrigett

greifen, weteßer mit ©efeßfcßaftSafiien ju be«

gaßten wäre.
'

b) Uebernaßme oon ©efeßfdgaftSattien ber Serbänbe,

bie für ben Sau oon Strbeiterßäufern gegrüttbrt

finb, wenn fie bie oon ben ©emeinben feftgefeßten

Sebingungen über fanitarifeße Stnforberungen,

Koften unb beaeßten.
c) diret'te ©uboentionen bureß bie ©tabtoerroattung.

3u a: ©ine größere ©emeinbe im Sefiße größerer

SJfittet fann eßer bittigen Soben erwerben unb oermögen

ißn länger als unbebautes Sanb p beßatten. die ®e=

meinbe fott ben Soben ben ©enoffenfdjaften abgeben

gu einem greife, ber fieß zufammenfeßt • auS Stnfauf»'

preis, oermeßrt um $infe unb einem befeßeibenen
winn. ©inen fteinen ©ewinn barf fie maeßen.

Saugefettfcßaft ßat meiftenS nießt bie SJtittet, oorforglW)
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Winterthur hat von 189 erstellten Wohnungen
bereits 170 verkauft. Die Genossenschaft hat den Charakter
einer philantropischen Gesellschaft. Luzern und Basel
hatten mehrere Genossenschaften; heute besteht noch eine.
Weitere Genossenschaften finden wir in Lausanne, Locle,
La Chaux-de-Fonds.

5. Bau von Arbeiterwohnhäusern durch
Industrielle.

Arbeiterwohnhäuser wurden vornehmlich gebaut bei
Etablissementen der Metall-, Baumwoll-, Brauerei- und
Stickerei-Industrie.

Die Umfrage bestätigt die Wahrnehmung, daß in
Orten mit rasch anwachsender Bevökerung eine Wohn-
ungsnot für kleinere und mittlere Wohnungen eintritt.
Mit Hilfe der Gemeinden wird der Not allerdings
einigermaßen gesteuert; aber die Resultate sind im großen
und ganzen sicher nicht sehr große, das beweist der heutige
Wohnungsmangel. Die Hauptursache dieses Mangels
liegt in der relativ geringen Zahl von Wohnungen, die

auf diese Weise erstellt sind; dann ist ein weiterer Fehler
zu suchen in der Organisation mancher Genossenschaften.
Das beweist wohl am deutlichsten Zürich, wo seit 1869
solche Genossenschaften bestehen. Aber trotz Wohnungs-
bau durch Gemeinde und Genossenschaften besteht Wohn-
ungsmangel.

Die Genossenschaften bedingen, um mit Erfolg tätig
sein zu können:

u) Die Verfügung über genügende Mittel zu kleinem
Zinsfuße;

b) Besitz einer sachkundigen Leitung und billigen
Verwaltung;

ch die Häuser müssen unverkäuflich sein, also Ge-
meineigentum bleiben.

Punkte u und l> verstehen sich von selbst. Zu e ist zu
bemerken, daß man vom Grundsatz der Unverkäuflichkeit nur
abgehen kann beim Einfamilienhaus. Beim Mehrfamilien-
Haus werden allfällige Bestimmungen über Mietpreise usw,,
sobald die Häuser verkauft sind, einfach umgangen:
Man setzt auf die Verträge die vorgeschriebenen Höchst-
mietbeträge, läßt sich aber manchmal ganz ordentliche
Summen extra bezahlen, wie dies schon oft festgestellt
werdeil konnte. Bei Verkäuslichkeit der Häuser wird die

Spekulation befördert. Die Verkäuslichkeit sollte nur
gestattet sein, wenn der Gemeinde das Rückkaufsrecht
eingeräumt wird. Die Wirksamkeit von manchen Ge-
nossenschaften, beispielsweise der Gartenstadtgenossen-
schaften, liegt weniger darin, daß vielleicht hundert Einzel-
Häuser erstellt werden, sondern mehr in der Aufgabe,
das Stadtbild hübsch zu gestalten, also mehr eine Auf-
gäbe in ästhetischer Hinsicht.

Den Anforderungen, die wir an eine richtige Wohn-
ungspolitik stellen, kann Gemeinde und Genossenschaft

ganz gut nachkommen. In der Regel wird es größeren
Gemeinden nicht schwer fallen, die Mittel für den

Wohnungsbau aufzubringen. Der Kommunalbau soll aber,
wenn immer möglich, der Gemeinde keine Last bringen.
Aus den Mietzinsen sollen bestritten werden die Ber-
zinsung des Anlagekapitals, der Bauunterhalt und eine
bescheidene Amortisation. Die Durchführung in tech-

nischer und administrativer Hinsicht dürfte den Gemein-
den mit dem geschulten Personal nicht schwer fallen.
Dann bietet die Gemeinde am ehesten Garantie für die

Unverkäuflichkeit. Aber es ist ja nicht allein Sache der
Gemeinde, für Wohnungsgelegcnheit zu sorgen. Warum
soll der Staat nicht bauen?

Die Entwicklung des Wirtschaftswesens hat die Ge-
meinde ja bereits zum Händler gemacht; sie handelt mit
Gas, Wasser und Elektrizität. Die Wohnung ist ein
nicht minder wichtiges Bedürfnis. Man verdient aller-
dings mit Gas, Wasser und Elektrizität viel Geld, aber

die Gemeinde soll nicht nur unternehmen, was Geld

bringt.
Was der Gemeindebau zu leisten vermag, vermag

eine gut organisierte und gut geleitete Genossenschaft
ebenfalls zu leisten. Die Genossenschaft ist dazu noch

ein Mittel der Selbsthilfe, und hilft man sich selbst, so

hilft man sich am besten. Wenn die heutigen Genossen-

schaften die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt
haben, so lag die Schuld im Organisationsfehler. Meistens
fehlte es am Geld. Diejenigen, die, ein Interesse an

billigen Wohnungen zeigen, haben wenig oder kein Geld

und wer Geld hat, legt es lieber in andern Werten an.

Dann herrscht eine krasse Komplikation in der Beziehung,
daß wir manchmal mehrere Genossenschaften haben —
in Zürich 6 bis 7 — die jede für sich wenig leisten

kann, zusammen aber sehr viel leisten könnten. Die

Leitung läßt im großen und ganzen, selbst bei söge-

nanntem guten Willen zu wünschen übrig; es fehlt nicht

am guten Willen, aber am Können. Für eine einzige

Genossenschaft würde man Leute finden, für 6 bis 7

aber nicht. Der größte Mangel ist aber bei den Ge-

nossenschaften die Verkäuslichkeit der Wohnhäuser; damit

ist der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Es sind

also nicht gemeinnützige Gesellschaften im eigentlichen
Sinne des Wortes, sondern Erwerbsgesellschaften, wenn

man auch anerkennen muß, daß sie viel geleistet haben,

Welches sind die zutreffenden Maßnahmen? Zunächst

muß man eine Konzentration der Genossenschaften vor-

nehmen. Bei Neugründungen wird man sich fragen

müssen, ob Leute und Mittel vorhanden sind. Die Ge-

meinden sind berechtigt und sogar verpflichtet, der Wohn-

ungsfrage ein großes Interesse entgegenzubringen; sie

werden also in vorsorglicher Weise, wenn immer möglich,

Land erwerben.
Die Unterstützung der Baugesellschaften durch die

Gemeinden sollte wirksamer sein, als es heute der Fall

ist. Sie sollte nach allgemein bestimmten Normen und

in jedem Fall, besonders nach dessen Umständen durch

folgende Mittel geregelt werden:
n) Abtretung des Gemetndebodens zu niedrige»

Preisen, welcher mit Gesellschaftsaktien zu be-

zahlen wäre.
^

b) Uebernahme von Gesellschaftsaktien der Verbände,

die für den Bau von Arbeiterhäusern gegründet

sind, wenn sie die von den Gemeinden festgesetzte»

Bedingungen über sanitarische Anforderungen,
Kosten und Zinsmaximum beachten,

e) Direkte Subventionen durch die Stadtverwaltung,

Zu a: Eine größere Gemeinde im Besitze größerer

Mittel kann eher billigen Boden erwerben und vermöge»

ihn länger als unbebautes Land zu behalten. Die Ge-

meinde soll den Boden den Genossenschaften abgebe»

zu einem Preise, der sich zusammensetzt aus Ankaust

preis, vermehrt um Zinse und einem bescheidenen Ge-

winn. Einen kleinen Gewinn darf sie machen. Eine

Baugesellschaft hat meistens nicht die Mittel, vorsorglich
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Soben p ermerben unb mehrere $al)re brad) liegen ju
laffert.

$ie ©emeinben fönnen fid) auch Slrt. 675 beS neuen
jfiüitgefehbucheS ju Stufen machen. (®iefer Ijeifjt : 33au=

tuerie unb anbete Vorrichtungen, bte auf frembem Voben
eingegraben, aufgemauert ober fonftroie bauernb auf ober
unter ber 53obenftäc£)e mit bem ©runbftücfe oerbunben
finb, fönnen einen befonberen ©igentümer Ifaben, menn
if)r Seftanb als ©ienftbarfeit in baS ©runbbudj einge=

tragen ift. ®ie Vefietlung eines Vaured)teS in einzelnen
©todroerl'en eines ©ebäubeS ift auSgef'djtoffen).

®ie Raufet [ollen nadf einer geroiffen 3eit ber ®e=
meinbe roieber antjeim fallen, mit ober ohne ©ntgelt, je
nadjbem bie ©efeHfrf)afl ben Voben gratis erhalten ober
etroaS bafür bezahlt Ijat.

Von ben gamilienljeimftdtten l)anbeln Slrt. 349 bis
359 be§ neuen 3iüi£gefetjbuct>eä. 2)iefe Slrtifet lauten:

Slrt. 349. ®ie Äantone finb befugt, bie Vegrünb=
ung non ^amilienljeimftätten p geftatten unb unter
Beobachtung ber nachfolgenben Veftimmungen näher p
orbnen.

Irt. 350. fpeimfiätte f'ann ein tanbroirtfchaft»
lid)eS ober ein einem anbern ©emerbe bienenbeS ©ut
ober ein SSolphauS famt ^ubefjor unter folgenben Vor=
auSfetpngen ert'lärt roerben.

®aS ©ut ober |jauS barf nicl)t größer fein, als er=
forberlicf) ift, um einer gamilie oljne £RüdficE)t auf bie
grttnbpfänblic£)e Belüftung ober auf baS fonftige 3Ser=

wögen beS ©igentümerS ihren orbenilicljen Unterhalt p
gewahren ober il)r als SBolpumg p bienen.

®er ©igentümer ober beffen jfamilie muf felbft baS

©ut bennrtfcEjaften, baS ©emerbe betreiben ober baS

£>auS beœolpen, fofern nic£)t aus midjtigen ©rünben bie

pftänbige Vetjörbe »orübergel)enb eine SluSnahme geftattet.
Slrt. 351. ®er ©rricljtung muff eine amtliche SluS=

fünbigung norauSgel)en/ burdj bie bie ©laubiger, fomie
anbete ißerfonen, bie fiel) buret) bie ©rünbung ber £>eim=

ftätte in iljren 9tecf)ten »erlebt erachten, pr Slnmelbung
it)reS ©infprudjeS aufgeforbert roerben.

®en ©runbpfanbgläubigcvn ift non ber StuSfünbung
befonbere SJÎitteilung p machen.

Slrt. 352. ©ntfpridfjt baS ©ut ober §auS ben @r-

forberniffen ber fpeimftatten unb roerben burcl) bie ©im
ridjtung feine Steckte dritter »erlebt, fo genehmigt bie

Veljörbe bie ©rridjtitng.
^at ein ©laubiger ©infpruet) erhoben, fo barf bie

fbeimftätte errichtet roerben.
®et ©c^ulbner ift jeboef) befugt, uid)t pftimmenbe

©laubiger burd) jfatjlung p beliebigen, ot)ne an eine

ÄünbigungSfrift gebunben p fein.
Slrt. 353. Stuf ein ©ut ober .£>auS, baS pr fpeiiro

ftätte geroorben ift, bürfen feine neuen ©runbpfänber
gelegt roerben.

®er ©igentümer barf eS roeber »eräujjern nocl) »er*
mieten nod) »erpact)ten.

®ie .groangSoollftrecfung gegen bie fjeimfiätte unb
itjre f3ube|ör ift unter Vorbehalt ber ßroangSoerroaltung
auSgefdjloffen.

Slrt. 355. ®ie pftänbige Veljörbe fann bem ©igen*
tümer bie ißflidjt auferlegen, feine ^(utSnerroanbten in
auffteigenber unb äbfteigenber Sinie "unb feine ©efdjroifter
in bie ^eimftätte aufzunehmen, fofern fie ber Slufnal)me
bebürfen unb ifjrer nicht unroürbig finb.

Slrt. 356. SBirb ber ©igentümer zahlungsunfähig,
fo erhält baS ©ut ober ^>auS einen befonberen Ver*
roalter, ber unter Slufred)terhaltung beS fjroedeS ber
fpeimftätte bie fjüitereffen ber ©läubiger zu roahren hat.

®ie Vefriebigung ber ©läubiger erfolgt in ber fMljen*
folge beS ®atumS ihrer 3Serluftfcfjeine unb gemäfj ber
fonfurSrechtlichen Siangorbnung.

Slrt. 357. Stirbt ber ©igentümer, fo fann bie fpeim*
ftätte nur unter ber VorauSfetjnng weiter beftetjen, baff
für beren Uebernal)me feitenS ber ©rben buref) Ver*
fügung non ïobeS roegen eine binbenbe Drbmtng ge=

fchaffen roorben ift.
Siegt eine foldje Drbnung nid)t nor, fo roirb ber

©intrag im ©runbbuch nad) bem Slobe beS ©igentümerS
gelöfd)t.

Slrt. 358. ®er ©igentümer fann bie jpeimfiätte bei

feinen Sebgeiten aufheben.
®r hot P biefem ffwed'e bei ber zuftänbigen 33e=

hörbe ein ©efuch um Söfchung beS ©intrageS im ®ntnb=
buc||,einzureichen, baS zu »eröffentlichen ift.
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Boden zu erwerben und mehrere Jahre brach liegen zu
lassen.

Die Gemeinden können sich auch Art. 675 des neuen
Zivilgesetzbuches zu Nutzen machen. (Dieser heißt: Bau-
werke und andere Vorrichtungen, die auf fremdem Boden
eingegraben, aufgemauert oder sonstwie dauernd auf oder
unter der Bodenfläche mit dem Grundstücke verbunden
sind, können einen besonderen Eigentümer haben, wenn
ihr Bestand als Dienstbarkeit in das Grundbuch einge-
tragen ist. Die Bestellung eines Baurechtes in einzelnen
Stockwerken eines Gebäudes ist ausgeschlossen^

Die Häuser sollen nach einer gewissen Zeit der Ge-
meinde wieder anheim fallen, mit oder ohne Entgelt, je
nachdem die Gesellschaft den Boden gratis erhalten oder
etwas dafür bezahlt hat.

Von den Familienheimstätten handeln Art. 349 bis
359 des neuen Zivilgesetzbuches. Diese Artikel lauten:

Art. 349. Die Kantone sind befugt, die Begründ-
ung von Familienheimstätten zu gestatten und unter
Beobachtung der nachfolgenden Bestimmungen näher zu
ordnen.

Art. 350. Zur Heimstätte kann ein landwirtschaft-
liches oder ein einem andern Gewerbe dienendes Gut
oder ein Wohnhaus samt Zubehör unter folgenden Vor-
aussetzungen erklärt werden.

Das Gut oder Haus darf nicht größer sein, als er-
forderlich ist, um einer Familie ohne Rücksicht auf die

grundpfändliche Belastung oder auf das sonstige Ver-
mögen des Eigentümers ihren ordentlichen Unterhalt zu
gewähren oder ihr als Wohnung zu dienen.

Der Eigentümer oder dessen Familie muß selbst das

Gut bewirtschaften, das Gewerbe betreiben oder das

Haus bewohnen, sofern nicht aus wichtigen Gründen die

zuständige Behörde vorübergehend eine Ausnahme gestattet.

Art. 351. Der Errichtung muß eine amtliche Aus-
kündigung vorausgehen, durch die die Gläubiger, sowie
andere Personen, die sich durch die Gründung der Heim-
stätte in ihren Rechten verletzt erachten, zur Anmeldung
ihres Einspruches aufgefordert werden.

Den Grundpfandgläubigcrn ist von der Auskündung
besondere Mitteilung zu machen.

Art. 352. Entspricht das Gut oder Haus den Er-
fordernissen der Heimstätten und werden durch die Ein-
richtung keine Rechte Dritter verletzt, so genehmigt die

Behörde die Errichtung.
Hat ein Gläubiger Einspruch erhoben, so darf die

Heimstätte errichtet werden.
Der Schuldner ist jedoch befugt, nicht zustimmende

Gläubiger durch Zahlung zu befriedigen, ohne an eine

Kündigungsfrist gebunden zu sein.

Art. 353. Aus ein Gut oder Haus, das zur Heim-
stätte geworden ist, dürfen keine neuen Grundpfänder
gelegt werden.

Der Eigentümer darf es weder veräußern noch ver-
mieten noch verpachten.

Die Zwangsvollstreckung gegen die Heimstätte und
ihre Zubehör ist unter Vorbehalt der Zwangsverwaltung
ausgeschlossen.

Art. 355. Die zuständige Behörde kann dem Eigen-
tümer die Pflicht auferlegen, seine Blutsverwandten in
aufsteigender und absteigender Linie 'und seine Geschwister
in die Heimstätte aufzunehmen, sofern sie der Ausnahme
bedürfen und ihrer nicht unwürdig sind.

Art. 356. Wird der Eigentümer zahlungsunfähig,
so erhält das Gut oder Haus einen besonderen Ver-
waiter, der unter Aufrechterhaltung des Zweckes der
Heimstätte die Interessen der Gläubiger zu wahren hat.

Die Befriedigung der Gläubiger erfolgt in der Röchen-
folge des Datums ihrer Verlustscheine und gemäß der
konkursrechtlichen Rangordnung.

Art. 357. Stirbt der Eigentümer, so kann die Heim-
stätte nur unter der Voraussetzung weiter bestehen, daß
für deren Uebernahme seitens der Erben durch Ver-
sügung von Todes wegen eine bindende Ordnung ge-
schaffen worden ist.

Liegt eine solche Ordnung nicht vor, so wird der

Eintrag im Grundbuch nach dem Tode des Eigentümers
gelöscht.

Art. 358. Der Eigentümer kann die Heimstätte bei

seinen Lebzeiten ausheben.
Er hat zu diesem Zwecke bei der zuständigen Be-

hörde ein Gesuch um Löschung des Eintrages im Grund-
buchl.einzureichen, das zu veröffentlichen ist.

R ^omprimisris L. sbßeck ekie, bîsà

ölsnk unll prâà

Meài in kiisen 5- 8wdl.
^ItHevvàter dlâàiìlàtâdî dis M^



460 f^toctg. $an&to.»3eitiittg („ajleifierbtatt") Str. 29

Sßirb fein berechtigter Ginfprucß erhoben, fo ift bie
Söf'cßung p beroilligen.

5frt. 359. Sie Borfcßriften, bie oon ben Kantonen
über bie fpeimftätten aufgestellt toerben, bebürfen p ihrer
Gültigfeit ber Genehmigung bes BunbeSrateS.

(©cßluß folgt.)

Simmermannöarbeiten
für betttfcße Staat^bauten.

Bei ber fperftellttng oon Arbeiten für ©taatSbauten*)
muh tn>t in ffrage fommenbe ßimmermeifter ganz befon=
berett 5lnforberungen genügen, bie er fonft bei ißrioat»
bauten nur mehr ober weniger genau p beachten braucht;
ein Umftanb, ber fcßon bei ber Kalkulation feßr
auSfcßlaggebenb in bie SBagfcßale fällt, ein Umftanb,
ber namentlich bei ©ubmiffionen befonbers p berück
fichtigen ift. Gerabe au§ ber Kenntnis bejm. ttnfenntnis
biefer Anforbermtgen bei ©taatSbauarbeiten erffärten fich

pm Seil bie jeweiligen ^Differenzen zwifcßen ben einzelnen
©ubmifftonSangeboten. Sem GefcßäftSmanne fteht aber
bei ben AuSfcßreibungen foirer Arbeiten nicEjt immer
genügenb fjeit unb Gelegenheit pr Verfügung, wie ein
eingeßenbereS ©titbium ber BorfcßriftewUntertagen für
fich beanfprucßt. SeSßalb fei eS hier oerfucht, biejenigen
fünfte ßeroorzußeben, bie erfahrungsgemäß oon feiten
ber ftaatlicßen Bauleitungen befonbere Kontrolle unb
Anordnung erfahren unb bie meiftenS auch befonbere
BertragS=Bebingungen für bie Ausführung oon Limmer»
manuS-Arbeiten biiben. GS foil bamit bem .Qtmmer»
meifter Gelegenheit gegeben fein, in aller 9Jtuße unb A'vufge

biefe Ausführungen ftubieren p tonnen, um bann gegebenen
galleS bei Abfaffung oon ©ubmifftonS=Angeboten ober
ber Uebernahme folcß'er ftaatlic£)er Arbeiten bem gegenüber
weit im Borfprung p fein, 5er mit ftaatlidfen 33erf)ätt=

niffen in biefer Bezießung nicht oertraut ift unb nicht weiß,
mit welchen Goentualitäten unb Anforderungen er im
Verlaufe ber betreffenben Arbeiten zu rechnen hut.

SaS zu liefernbe Bauß o15 muß ootlfommen trocfen,
gefunb unb grabwücßfig, außer ber ©aftzeit gefällt, oßne
ÎHtnbe unb barf weber riffig, gewunben, abgeftanben,
nocl) wurmftichig ober aftfaul fein. — SaS Gtcßenßolz
muß überbieS nocß minbeftenS zmei $aßre gelagert haben ;

fpotz oon Koßteicßen unb ©umpffößren barf meßt zur
ißerwenbung t'ommen.

Fretter, Sielen unb Satten müffen ootlftänbig auS»

getroct'net, möglicßft aftfrei, oßne Stiffe mtb burcßfaltenbe
Aefte fein. Kernbretter unb Kernbielen bürfen nicßt oer»
wenbet werben.

Alle .Spölzer müffen fcßarffantig bef'cßnitten fein, info»
fern bieS nicßt auSbrücflicß anberS beftimmt ift. 9tur
folcße fpölzer, wetcße bem Sluge gänglicß entzogen bleiben
ober lebiglicß in einem gefcßloffenen Sacßraunt ficßtbar
ßnb, bürfen auf ßöcßftenS ' r, ißrer Sänge baumwalzig
fein; ßiebei barf jebocß feine ©eite beS oorgefcßriebenen
BoltfantquerfcßnitteS um meßr als 20 ißrozent oerfürzt
werben.

Sie zur Befeftigung beS GebälfeS ober fonftwie nötigen
G if en teile müffen au§ gutem, zähem Gifen befteßen.

ff-ür eoentuelle ©cßreiner»Arbeiten barf nur
ootlftänbig gefunbeS unb gerabe gewacßfeneS, fplint»,
fern» unb möglicßft aftfreieS, ganz trocfeneS fpolz oßne
Oiiffe zur Berwenbung gelangen, metcßeS außer ber ©aft»
Zeit gefällt unb minbeftenS brei ffaßre cor feiner 5]er»

wenbung in "Bohlen ober "Bretter gefeßnitten würbe.

*) ®a in ber @d)ir>eig ähnliche Slorfdjriften fomot)! oon Stabt»
unb Stanton§»S3auämtern, foroie oon etbgenöffifdjen tBaubebbrben
beftetjen, bringen mir hier bie in ®eutfd)tanb geltenben zum $8er»

gleiche. -
"•

SaS Gießen» unb gößrenßolz Z" ©cßreinerarbeiten foil
in ber fRegel nur an ber Suft, nicßt auch fünfttiA
getroefnet fein, wäßrenb für gicßtenßolz beibe Arten ber

Srocfnung anwenbbar finb.
Alte* 00m ßimmermann zu oerarbeitenben Aägel

unb ^olzfcßr a üben müffen minbeftenS 2'/s mal fo

lang als bie Sicfe beS zu befeftigenben GegenftanbeS fein.
SaS Abb in ben ßat plangemäß naeß ben Àegeln

ber ßimmerfunft zu gefeßeßen. Sie £>olzoerbinbungen
müffen ftreng ineinander paffen unb ganz fauber ßerge»

ftellt werben. Stile Rupfen müffen minbeftenS 10 $enti»
meter Sänge haben unb mit einem hölzernen ßtagel oon

hartem fpolz befeftigt werben; Balfenwecßfel haben außer»
bem einen Bruftzapfen oon 3 ffentimeter Sänge 511

erßalten.
Db unb in welcßer SBeife Balten befonberer Sänge

auf ben SDtauern geftoßen werben fönnen, beftimmt immer
allein bie Beßörbe. Sie geftoßenen Balten finb buret)

fräftige Gifenflammern unb wie oerlangt, mit Safcßen

unb Bolzen zu oerbinben.
$allS genauere 3eicßnungen über bie fpotzoerbinbungen

nicßt gegeben finb, ßat ber Unternehmer über bie Art
berfelben baS GinoerftänbniS ber Beßörbe oor Qnan»

griffnaßme ber Arbeit zu erßolen. Sie gehobelten profi»
Herten ober abgefeßrägten gfäcßen müffen oollfommen
rein, glatt, fcßarffantig unb genau naeß 3eicßuung ßer»

geftellt werben.
Sie obere ffüäcße ber gußbobentagerßölzer, fowie aueß

bie obere unb untere $läcße ber Secfenbalfen muß in

einer wagreeßten Gbene liegen. Sie f^ußbobenlagerßöljer
finb feft in bie Bettung zu legen.

Sie geßtböben müffen aus 12—18 ßentimeter
breiten Brettftücfcßen befteßen, wetcße in bie bureß feft

angenagelte Sacßlatten gebilbeten gutse forgfältig ein»

gepaßt finb. Sie geßlbobenbretter müffen gefugt, an

ben ©tößen mit 15/» 3eutimeter ßoßen unb 6 Zentimeter
breiten Satten übernagelt unb fo tief gelegt werben, baß

bie Auffüllung minbeftenS 8 3®utimeter,j ßoeß roirb.

Sie geßlböben finb fofort naeß Aufbringung ber Balfen»

lagen einzufeßneiben.
Sie auS 10—12 3eutimeter breiten Brettern herju»

ftellenben Blinbböben finb wagreeßt unb eben zu legen;

bie ßierzu nötige Balfenauffütterung ifi oßne befonbere

Gntfcßäbigung oorzuneßmen. Sie einzelnen Bretter finb

auf jeben Balfen je naeß ißrer Breite 2—3 mal ju
nageln.

gußbobenbretter unb ffußbobentafeln finb

naeß Sftaßgabe ber iRäume fo ßerzurießten, baß fie fomoßl

an beiben Guben, als aueß unter fidß gleich breit finb.

©ie müffen winfelrecßt zu ißren Sagern unb mit ber

Kernfeite naeß unten liegen, lieber jeben Balfen müffen

ffmßbobenbretter breimal mit geraubten, minbeftenS oter

Brettbicfen langen Sraßtftiften genagelt, gußbobentafefn
oiermal mit oerzinften unb geölten £>olzfcßrauben befeftigt

werben.
SBerfen fieß bie Bretter ober Safein, feßwinben ober

reißen fie, fo ßat ber Unternehmer unentgeltlich bie AuS»

Lack- und Farben-Fabrik in Chur

Verkaufszentrale in Basel
liefert in ausgezeichneten Qualitäten und zu billigsten Preisen

Lacke aller Art, eigener Fabrikation
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der Firma Jenson & Nicholson in London.
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Malerfarben, trocken und feinst in Oel abgerieben'
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Wird kein berechtigter Einspruch erhoben, so ist die
Löschung zu bewilligen.

Art. 359. Die Vorschriften, die von den Kantonen
über die Heimstätten aufgestellt werden, bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der Genehmigung des Bundesrates.

(Schluß folgt.)

Aimmermannsarbeiten
für deutsche Staatsbauten.

Bei der Herstellung von Arbeiten für Staatsbauten*)
muß der in Frage kommende Zimmermeister ganz beson-
deren Anforderungen genügen, die er sonst bei Privat-
bauten nur mehr oder weniger genau zu beachten braucht,
ein Umstand, der schon bei der Kalkulation sehr
ausschlaggebend in die Wagschale fällt, ein Umstand,
der namentlich bei Submissionen besonders zu berück-

sichtigen ist. Gerade aus der Kenntnis bezw. Unkenntnis
dieser Anforderungen bei Staatsbauarbeiten erklärten sich

zum Teil die jeweiligen Differenzen zwischen den einzelnen
Submissionsangeboten. Dem Geschäftsmanne steht aber
bei den Ausschreibungen solcher Arbeiten nicht immer
genügend Zeit und Gelegenheit zur Verfügung, wie ein
eingehenderes Studium der Vorschriften-Unterlagen für
sich beansprucht. Deshalb sei es hier versucht, diejenigen
Punkte hervorzuheben, die erfahrungsgemäß von feiten
der staatlichen Bauleitungen besondere Kontrolle und
Anordnung erfahren und die meistens auch besondere
Vertrags-Bedingungen für die Ausführung von Zimmer-
manns-Arbeiten bilden. Es soll damit dem Zimmer-
meister Gelegenheit gegeben sein, in aller Muße und Ruhe
diese Ausführungen studieren zu können, um dann gegebenen

Falles bei Abfassung von Submissions-Angeboten oder
der Uebernahme solcher staatlicher Arbeiten dem gegenüber
weit im Vorsprung zu sein, 5er mit staatlichen Verhält-
nisten in dieser Beziehung nicht vertraut ist und nicht weiß,
mit welchen Eventualitäten und Anforderungen er im
Verlaufe der betreffenden Arbeiten zu rechnen hat.

Das zu liefernde Bauholz muß vollkommen trocken,
gesund und gradwüchsig, außer der Saftzeit gefällt, ohne
Rinde und darf weder rissig, gewunden, abgestanden,
noch wurmstichig oder astfaul sein. — Das Eichenholz
muß überdies noch mindestens zwei Jahre gelagert haben;
Holz von Kohleichen und Sumpfföhren darf nicht zur
Verwendung kommen.

Bretter, Dielen und Latten müssen vollständig aus-
getrocknet, möglichst astfrei, ohne Riffe und durchfallende
Aeste sein. Kernbretter und Kerndielen dürfen nicht ver-
wendet werden.

Alle Hölzer müssen scharfkantig beschnitten sein, inso-
fern dies nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. Nur
solche Hölzer, welche dem Auge gänzlich entzogen bleiben
oder lediglich in einem geschlossenen Dachraum sichtbar
sind, dürfen auf höchstens ' ihrer Länge baumwalzig
sein; hiebei darf jedoch keine Seite des vorgeschriebenen
Vollkantquerschnittes um mehr als 29 Prozent verkürzt
werden.

Die zur Befestigung des Gebälkes oder sonstwie nötigen
Eisenteile müssen aus gutem, zähem Eisen bestehen.

Für eventuelle Schreiner-Arbeiten darf nur
vollständig gesundes und gerade gewachsenes, splint-,
kern- und möglichst astfreies, ganz trockenes Holz ohne
Risse zur Verwendung gelangen, welches außer der Saft-
zeit gefällt und mindestens drei Jahre vor seiner Ver-
Wendung in Bohlen oder Bretter geschnitten wurde.

") Da in der Schweiz ähnliche Vorschriften sowohl von Stadt-
und Kantons-Bauämtern, sowie von eidgenössischen Baubehörden
bestehen, bringen wir hier die in Deutschland geltenden zum Ver-
gleiche. " -

Das Eichen- und Föhrenholz zu Schreinerarbeiten soll
in der Regel nur an der Luft, nicht auch künstlich
getrocknet sein, während für Fichtenholz beide Arten der

Trocknung anwendbar sind.
Alle" vom Zimmermann zu verarbeitenden Nägel

und Holzschrauben müssen mindestens 2'/z mal so

lang als die Dicke des zu befestigenden Gegenstandes sein.

Das Abbinden hat plangemäß nach den Regeln
der Zimmerkunst zu geschehen. Die Holzverbindungen
müssen streng ineinander passen und ganz sauber herge-

stellt werden. Alle Zapfen müssen mindestens 10 Zenti-
meter Länge haben und mit einem hölzernen Nagel von
hartem Holz befestigt werden; Balkenwechsel haben außer-
dem einen Brustzapfen von 3 Zentimeter Länge zu

erhalten.
Ob und in welcher Weise Balken besonderer Länge

auf den Mauern gestoßen werden können, bestimmt immer
allein die Behörde. Die gestoßenen Balken sind durch

kräftige Eisenklammern und wie verlangt, mit Laschen

und Bolzen zu verbinden.
Falls genauere Zeichnungen über die Holzverbindungen

nicht gegeben sind, hat der Unternehmer über die Art
derselben das Einverständnis der Behörde vor Jnan-
griffnahme der Arbeit zu erholen. Die gehobelten prost-
lierten oder abgeschrägten Mächen müssen vollkommen

rein, glatt, scharfkantig und genau nach Zeichnung her-

gestellt werden.
Die obere Fläche der Fußbodenlagerhölzer, sowie auch

die obere und untere Fläche der Deckenbalken muß in

einer wagrechten Ebene liegen. Die Fußbodenlagerhölzer
sind fest in die Bettung zu legen.

Die Fehlböden müssen aus 12—18 Zentimeter
breiten Brettstückchen bestehen, welche in die durch fest

angenagelte Dachlatten gebildeten Falze sorgfältig ein-

gepaßt sind. Die Fehlbodenbretter müssen gefugt, an

den Stößen mit 1'Z Zentimeter hohen und 6 Zentimeter
breiten Latten übernagelt und so tief gelegt werden, daß

die Auffüllung mindestens 8 Zentimeter hoch wird.

Die Fehlböden sind sofort nach Aufbringung der Balken-

lagen einzuschneiden.
Die aus 19—12 Zentimeter breiten Brettern herzu-

stellenden Blindböden sind wagrecht und eben zu legen;

die hierzu nötige Balkenauffütterung ist ohne besondere

Entschädigung vorzunehmen. Die einzelnen Bretter sind

auf jeden Balken je nach ihrer Breite 2—3 mal zu

nageln.
Fußbodenbretter und Fußbodentafeln sind

nach Maßgabe der Räume so herzurichten, daß sie sowohl

an beiden Enden, als auch unter sich gleich breit sind.

Sie müssen winkelrecht zu ihren Lagern und mit der

Kernseite nach unten liegen. Ueber jeden Balken müssen

Fußbodenbretter dreimal mit gerauhten, mindestens vier

Brettdicken langen Drahtstiften genagelt, Fußbodentaseln

viermal mit verzinkten und geölten Holzschrauben befestigt

iverden.
Werfen sich die Bretter oder Tafeln, schwinden oder

reißen sie, so hat der Unternehmer unentgeltlich die Aus-
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